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Einen großen Dank möchte ich auch noch an all diejenigen Menschen richten, 
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bahn und beruflichen Interessen maßgeblich mitgeprägt haben. Ohne meine An-
stellung im Notariat wäre mir mit dieser Abhandlung kein solcher Praxisbezug 
gelungen.
Meiner Schwägerin und Kollegin, Lisa Blume, und meinem sehr guten Freund 

Anton Koslow möchte ich für ihre Mühen und ihre investierte Zeit bei der Kor-
rektur dieser Abhandlung danken. Mein Bruder Dr. Mischa Möstl und mein bes-
ter Studienfreund Dr. Anton Nußbaum waren die notwendigen Vorbilder, eine 
Promotion zu wagen und diese erfolgreich zu meistern. Ohne diese beiden Per-
sonen hätte ich diesen Weg nicht beschritten, vielen Dank euch beiden! 
Meine Schwester Maria Neuhäuser und mein Schwager Thomas Neuhäuser 

haben mir durch viele schöne gemeinsame Abende die notwendige Auszeit ver-
schafft, um den Kopf freizubekommen und die Gedanken wieder entwirren zu 
können.



VIII Vorwort

Selbstverständlich möchte ich auch meinen Eltern danken, welche mir bedin-
gungslos meinen eigenen Weg zu einem Studienabschluss ermöglicht, mich in 
jeder Hinsicht unterstützt haben und mir jederzeit mit persönlichem Rat und Un-
terstützung zur Seite standen und selbstredend noch stehen. 
Meine bedingungslose Anerkennung gebührt Anne Kreibich, welche bereits in 

meinen Anfangsjahren in München persönlich und fachlich an mich geglaubt hat 
und mit ihrem Rat, ihrer Hilfe und ihrem Vertrauen meinen jetzigen Lebensweg 
entscheidend beeinflusst hat. Ohne dich, Anne, wäre mein Studium sicherlich 
nicht so erfolgreich gewesen und ich hätte nie mein Interesse für das Gesell-
schaftsrecht entdeckt. Vielen Dank für bereits über ein Jahrzehnt als (ehemalige) 
Kollegin und beste Freundin. 
Da das/die Beste zum Schluss kommt, möchte ich auch der Person danken, der 

der größte Dank gebührt: Meiner Partnerin Sophia Gruber. Deine grenzenlose 
Unterstützung hat mir den Rückhalt und das Durchhaltevermögen gegeben, die-
se Abhandlung zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Du hast mir immer aufs 
Neue durch deine Korrekturarbeiten geholfen, diese Abhandlung fertigzustellen. 
Darüber hinaus war deine persönliche und mentale Unterstützung so riesig, dass 
es mir schwerfällt, meinen Dank in Worte zu fassen. Es ist nicht selbstverständ-
lich, jemanden wie dich mit so unermüdlichem Einsatz an der Seite zu haben. 
Von ganzem Herzen, vielen vielen vielen Dank!

München, im März 2025	 Maximilian Möstl
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Einleitung

§  1. Einführung in die Problemstellung

Nach aktuellen Zählungen zum 1.  Januar 2024 sind in den deutschen Handels
registern bundesweit insgesamt 1.541.751 GmbHs registriert. Davon sind 
193.672 Unternehmergesellschaften (haftungsbeschränkt), welche als Unterform 
der GmbH auch zur Anwendung des entsprechenden GmbH-Rechts (vgl. §  5a 
GmbHG) führt.1 Zum Stichtag 31.  Dezember 2021 lag die Zahl der GmbHs noch 
bei 1.440.377 (davon 175.563 UGs).2 Die Anzahl der GmbHs stieg damit um 
circa 7 % beziehungsweise die der UGs um circa 10 % im Vergleich zum Jahr 
2021. Setzt man die Zahlen der eingetragenen GmbHs zum Stand 1.  Januar 2010 
(1.016.433) zu den Zahlen zum 1.  Januar 2020 ins Verhältnis, so ergibt sich ein 
Zuwachs von 30,9 % über diese zehn Jahre.3 Ein ähnlicher Zuwachs von 33,3 % 
zeigt sich im Verhältnis der Jahre 2014 (damals 1.156.434 GmbHs4) zu 2024. 
Damit ist die GmbH mit Abstand die beliebteste Gesellschaftsform in den deut-
schen Handelsregistern. Die Kommanditgesellschaft (KG) als zweitbeliebteste 
Form kommt lediglich auf 303.488 Eintragungen (Stand: 1.  Januar 2024).5

Viele Unternehmen und Betriebe bringen es mit sich, dass (Mit-)Beteiligun-
gen veräußert oder gewährt werden, da die Fortführung eines Unternehmens 
durch Dritte oft erfolgversprechender ist.6 Dies gilt auch für die in der Rechts-
form der GmbH organisierten Betriebe. Im Jahr 2015 lag Deutschland im euro-
päischen Vergleich auf Platz zwei der Zielländer bei Unternehmenstransaktio-
nen.7 Aus der bloßen Anzahl der bestehenden Gesellschaften lässt sich schluss-

1  Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2024, 785, 787.
2  Bundesamt für Justiz, Zusammenstellung der Geschäftsübersichten der Amtsgerichte für 

die Jahre 1995 bis 2021, veröffentlicht am 16.  November 2022, abrufbar unter: <https://www.
bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Geschaeftsentwicklung_
Amtsgerichte.pdf?__blob=publicationFile&v=5>, zuletzt abgerufen am 22.  November 2023.

3  Kornblum, GmbHR 2020, 677–688, Rn.  33.
4  Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2023, 709, 721.
5  Bayer/Lieder/Hoffmann, GmbHR 2024, 785, 787.
6  Bergau in: Bergau (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, 2.  Auflage, Kapitel  1, 

Rn.  3.
7  Van Kann in: van Kann (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, 2.  Auflage, S.  4.

https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Geschaeftsentwicklung_Amtsgerichte.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Geschaeftsentwicklung_Amtsgerichte.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.bundesjustizamt.de/SharedDocs/Downloads/DE/Justizstatistiken/Geschaeftsentwicklung_Amtsgerichte.pdf?__blob=publicationFile&v=5
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folgern, dass in der Praxis viele Abtretungen und Verpflichtungen zur Abtretung 
von GmbH-Geschäftsanteilen vorgenommen werden.
Jedes schuldrechtliche und dingliche Rechtsgeschäft zur Abtretung von Ge-

schäftsanteilen löst dabei die Anwendung von §  15 Abs.  3 bzw. Abs.  4 GmbHG 
aus. Die entsprechenden Verträge bedürfen damit einer notariellen Beurkundung 
im Sinne von §§  8 ff. BeurkG. Die Gründe für die Übertragung von Geschäftsan-
teilen sind divers. So kommt es beispielsweise bei der Beteiligung von neuen 
Gesellschaftern oft zur Abtretung von Anteilen und nicht zur Neuausgabe. Auch 
kann die Beteiligung eines Investors hierüber realisiert werden.8 Gerade bei Pri-
vate Equity Investitionen kommt es aus steuerlichen Gründen fast ausschließlich 
zu einer Beteiligung an Kapitalgesellschaften9, mithin auch an GmbHs als be-
deutendste deutsche Kapitalgesellschaften.
Wie im Folgenden noch genau aufgezeigt wird, kommen viele in der Praxis oft 

vorherrschende Instrumente im Rahmen der Beteiligung an Gesellschaften oder 
bei Geldinvestitionen (bspw. Anteilsverpfändungen oder Tag-Along-/Drag-Along-
Regelungen) nahe an die Verpflichtung zur Abtretung von Geschäftsanteilen 
heran.10 Dadurch wird nach dem Gesetz auch das Erfordernis der notariellen 
Beurkundung ausgelöst. Somit spielt bei vielen Mergers and Acquisitions (M&A)-
Transaktionen, wie auch im Bereich des Private Equity, das Formerfordernis des 
§  15 Abs.  3 und Abs.  4 GmbHG eine essentielle Rolle und ist damit aus dem 
Alltag der Rechtspraxis nicht wegzudenken. Jeder Rechtsberater, ob Rechtsan-
walt oder Notar, hat daher im Einzelfall zu ermitteln, ob eine entsprechende Ver-
einbarung der notariellen Beurkundung bedarf. Schließlich ist eine formunwirk-
same Vereinbarung nicht wünschenswert und würde im Zweifel auch einen Haf-
tungsfall darstellen. Zudem verursacht die Möglichkeit der Formnichtigkeit 
bereits Rechtsunsicherheit. Einerseits hinsichtlich der konkret bestehenden An-
sprüche unter den Gesellschaftern, andererseits beim möglichen Erwerber der 
Anteile, da ein gutgläubiger Erwerb nur unter strengen Voraussetzungen möglich 
ist (vgl. §  16 Abs.  3 GmbHG).
Den Beteiligten ist in der Regel daran gelegen, möglichst nicht in den Anwen-

dungsbereich des Beurkundungserfordernisses zu gelangen, um nicht zu den be- 
und entstehenden Rechtsberatungskosten noch zusätzliche Notargebühren zu 
verursachen. Diese sind im Gegensatz zu den Rechtsanwaltsgebühren gemäß 
§  125 GNotKG keiner Gebührenvereinbarung zugänglich. Somit können gerade 
bei werthaltigen Unternehmen Gebühren in nicht geringem Umfang entstehen.11 

8  Thelen, RNotZ 2020, 121, 127.
9  Veith in: Feldhaus/Veith (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu Private Equity, Kapitel  1, A., 

Rn.  73.
10  So bspw.: Thelen, RNotZ 2020, 121, 139.
11  Bei einem beispielhaften Wert von 500.000,00 € für die verkauften Geschäftsanteile ent-
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Vor allem dem Umstand der Kostenersparnis und der Kostenminimierung12 ist es 
geschuldet, dass der Beurkundungsakt ins Ausland verschoben wird.13 Des Wei-
teren wird die mögliche Umgehung von steuerlichen Anzeigepflichten als Grund 
der Beurkundung im Ausland angeführt.14 So hatte sich bereits im letzten Jahr-
hundert der Trend entwickelt, aufgrund der günstigeren Gebühren beziehungs-
weise der zulässigen Gebührenvereinbarung, die Urkunde durch einen Schwei-
zer Notar aufnehmen zu lassen.15 Durch die Vereinbarung der Notargebühren 
können so auch bei wertvollen Gesellschaften geringere Kosten für die Beurkun-
dung erzielt werden. Selbstverständlich kann die Motivation der Auslandsbeur-
kundung auch in anderen Umständen wurzeln, sei es zum Beispiel schlicht der 
Grund, dass eine der Vertragsparteien dort ansässig ist.
Eine weitere Erscheinung in diesem Zusammenhang ist, dass der Vertragsab-

schluss im Ausland ohne notarielle Beurkundung stattfinden kann. Auch wenn 
dieser Fall wohl seltener vorkommt, zumindest weit weniger in der Praxis disku-
tiert wird als die Beurkundung im Ausland, so ist dieser nicht auszuschließen und 
stellt in der rechtlichen Betrachtung eine ebenso gewichtige Forschungsfrage 
dar.16 In vielen anderen Ländern ist ein solches Formerfordernis, gerade bei ge-
sellschaftsrechtlichen Vorgängen, unbekannt. So kennt die anglo-amerikanisch 
geprägte Rechtsordnung ein völlig anderes Berufsbild des Notars in Form des 
notary public als einen Teilzeitbeamten, welcher bestimmte Dokumente abstem-
pelt und die Richtigkeit von Papieren beglaubigt, ohne selbst ausgebildeter Jurist 
sein zu müssen.17 Es ist in diesem Zusammenhang also nicht verwunderlich, dass 
Vertragsparteien aus diesen Staaten das Formerfordernis nicht bekannt ist18 und 
sie die notwendige Form daher bewusst oder unbewusst nicht einhalten. 
Durch die Beurkundung der Abtretung oder der Verpflichtung zur Abtretung 

von Geschäftsanteilen im Ausland entsteht ein Sachverhalt mit Auslandberüh-
rung, wodurch eine Prüfung des Internationalen Privatrechts (IPR) erforderlich 

stehen Notarkosten für den Kaufvertrag (KVNr.  21100) sowie die Erstellung (KVNr.  22111 
i. V. m. KVNr.  22113 GNotKG) und der elektronischen Einreichung (KVNr.  22115 GNotKG) 
der neuen Gesellschafterliste beim Handelsregister von ca. 2.250,00 €.

12  So zustimmend: Seibt in: Scholz-GmbHG, 13.  Auflage, Band 1, §  15, Rn.  81; Winkler 
von Mohrenfels in: Staudinger, EGBGB/IPR, Art.  7–12, 47, 48 EGBGB, Art.  11 EGBGB, 
Rn.  258; Berger/Kleissl, DB 2008, 2235.

13  P. Kindler, Geschäftsanteilsabtretungen im Ausland: Die kollisionsrechtliche Anknüp-
fung des Beurkundungserfordernisses nach §  15 Abs.  3 GmbHG, S.  1; K. J. Müller, NJW 2014, 
1994, 1995; van Kann in: van Kann/Bubeck (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, S.  40. 

14  Küperkoch, RNotZ 2002, 298, 299.
15  K. J. Müller, NJW 2014, 1994; Albers, GmbHR 2011, 1078.
16  W. Goette, DStR 1996, 709.
17  Murray/R. Stürner, The Civil Law Notary – neutral lawyer for the situation, S.  V. f.
18  Van Kann in: van Kann (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, 2.  Auflage, S.  65.
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wird.19 Gleiches gilt für den nicht notariellen Vertragsschluss im Ausland. An 
diesem Punkt bedarf es somit der Klärung, welches Recht Anwendung findet. 
Sollte man nach rechtlicher Prüfung zur Anwendung deutschen Rechts kommen, 
mithin zur Notwendigkeit einer notariellen Beurkundung, so wäre in diesem Zu-
sammenhang noch zu klären, ob das Merkmal der notariellen Beurkundung sub-
stituierbar ist.20 
Problematisch hieran ist jedoch, dass bislang keine Klarheit darüber besteht, 

welcher Form eine schuldrechtliche oder dingliche Vereinbarung betreffend eine 
Übertragung von GmbH-Geschäftsanteilen im Ausland bedarf, um wirksam zu 
sein. Insbesondere ist ungeklärt, ob eine Beurkundung durch einen ausländi-
schen Notar die von §  15 Abs.  3 bzw. Abs.  4 GmbHG normierte Voraussetzung 
der „notariellen Beurkundung“ erfüllt.21 Es besteht keine entsprechende nationa-
le oder auch bi-/multilaterale gesetzliche Regelung, welche das anwendbare 
Recht bestimmt (sog. Kollisionsnorm22). Ebenso wenig gibt es Regelungen zur 
Substitution des deutschen Beurkundungserfordernisses.

Die kollisionsrechtliche Anknüpfung des Beurkundungserfordernisses gehört 
damit seit langen Jahren zu den strittigsten Fragen des internationalen Gesell-
schaftsrechts.23 Aufgrund der gelebten Praxis der Auslandsbeurkundungen von 
Geschäftsanteilsabtretungen und der Verpflichtungen zu solchen, hat sich dieses 
Thema vermehrt in den Vordergrund der wissenschaftlichen und gerichtlichen 
Praxis gedrängt.

19  Junker, Internationales Privatrecht, 5.  Auflage, §  1, Rn.  2.
20  Reichert/Weller in: MüKo-GmbHG, 4.  Auflage, Band 1, §  15, Rn.  144.
21  Seibt in: Scholz-GmbHG, 13.  Auflage, Band 1, §  15, Rn.  82; van Kann in: van Kann/

Bubeck (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, S.  40; nun abweichende Auffassung: van 
Kann in: van Kann (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmenskauf, 2.  Auflage, S.  66.

22  B. v. Hoffmann/Thorn/Firsching, Internationales Privatrecht, 9.  Auflage, §  1, Rn.  30–31.
23  P. Kindler, Geschäftsanteilsabtretungen im Ausland: Die kollisionsrechtliche Anknüp-

fung des Beurkundungserfordernisses nach §  15 Abs.  3 GmbHG, S.  1.



§  2. Ziele der Arbeit

Von einer gefestigten Rechtspraxis im Hinblick auf die Vornahme von Geschäfts-
anteilsübertragungsverträgen kann trotz der Praxisfälle noch keine Rede sein. 
Obergerichtliche Rechtsprechung ist nur in begrenztem Umfang vorhanden. Die 
vorliegenden Entscheidungen sind in sich überwiegend nicht stringent. So sei an 
dieser Stelle beispielhaft erwähnt, dass ein Großteil der Urteile und Beschlüsse 
auf eine jedenfalls gegebene Substituierbarkeit der notariellen Form verweist 
und diese aber nicht ausreichend inhaltlich prüft.24 Das Ergebnis ist dabei nicht 
nur eine falsche rechtliche Würdigung, sondern auch eine Verkennung der Prü-
fungsebenen. Die vorliegende Abhandlung wird sich mit einer Strukturierung 
und Analyse der Rechtslage beschäftigen. Hierzu werden die vorgenannten Ur-
teile einer detaillierten Prüfung unterzogen und darauf untersucht, was tatsäch-
lich ausgesprochen wurde. In diesem Zusammenhang bedarf es einer Ausräu-
mung diverser Fehlinterpretationen der gerichtlichen Entscheidungen. Essentiell 
wird hierbei auch die Auseinandersetzung mit obiter dicta unzuständiger Senate 
sein.25

Das zentrale Problem liegt in der Beantwortung der Frage, ob es sich bei §  15 
Abs.  3 bzw. Abs.  4 GmbHG um eine Formvorschrift im Sinne des Internationa-
len Privatrechts handelt.26 Eine Auseinandersetzung mit diesem Umstand erfolgt 
aber nur in den wenigsten Fällen. Dadurch entstand eine nicht sehr durchsichtige 
Rechtslage, welche für die Praxis ungeeignet ist. Ein fundierter rechtlicher Rat 
lässt sich hierauf nicht stützen, da nicht mit der notwendigen Sicherheit klar 
wird, ob und unter welchen Umständen eine Beurkundung im Ausland möglich 
ist.27 Die erste Forschungsfrage dieser Arbeit besteht darin, die genaue Quali
fikation von §  15 Abs.  3 und Abs.  4 GmbHG im Rahmen des IPR zu klären. So 
sollen die derzeitigen rechtlichen Möglichkeiten aufgezeigt und dabei unter an-

24  BGH, Beschluss v. 16.  Februar 1981 – II ZB 8/80, Rn.  5 = BGHZ 80, 76; Urteil v. 22.  Mai 
1989 – II ZR 211/88, NJW-RR 1989, 1259, 1261; OLG Frankfurt, Urteil v. 25.  Januar 2005 – 
11 U 8/04 (Kart), GmbHR 2005, 764, 766.

25  BGH, Urteil v. 22.  Mai 1989 – II ZR 211/88, NJW-RR 1989, 1259, 1261; detaillierte 
Darstellung: Lieder, NZG 2020, 1081.

26  P. Kindler, Geschäftsanteilsabtretungen im Ausland: Die kollisionsrechtliche Anknüp-
fung des Beurkundungserfordernisses nach §  15 Abs.  3 GmbHG, S.  1.

27  Albers, GmbHR 2011, 1078, 1080.
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derem die eingetretenen Rechtsänderungen im GmbHG und deren Auswirkun-
gen auf §  15 Abs.  3 und Abs.  4 GmbHG berücksichtigt werden. Das Ergebnis soll 
eine zuverlässige Basis sein, um Rechtssicherheit in Wissenschaft und Praxis für 
den Umgang mit Auslandsbeurkundungen von Geschäftsanteilsabtretungen an 
deutschen GmbHs zu schaffen.
Gleiches betrifft auch die Analyse zur gegebenenfalls möglichen Substitution 

und deren Voraussetzungen.
Zudem werden die älteren Gerichtsentscheidungen durch wesentliche Recht-

sänderungen konterkariert. Es bedarf daher einer konkreten Begutachtung, ob 
sich durch die umfassende Reform des GmbHG aus dem Jahr 2008 (MoMiG28) 
etwas verändert hat. Erweiternd sind auch Änderungen in Nebengesetzen, bei-
spielsweise im Bereich der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinan-
zierung vorgenommen worden29, welche unter Umständen Einfluss auf das hier 
behandelte Thema nehmen. Dies ist vor allem deshalb von Bedeutung, weil diese 
Änderungen in der Regel das Einzelinteresse überwiegende Allgemein- oder 
öffentlich-rechtliche Interessen betreffen.30 Normen, welche ein oder mehrere, 
dem Interesse des Einzelnen an Vertragsfreiheit übersteigende, Allgemeininter-
esse(n) verfolgen, stehen in der Regel nicht vollständig zur Disposition der am 
Rechtsgeschäft beteiligten Parteien.31 Auf die Einhaltung von Tatbestandsmerk-
malen, welche im Allgemeininteresse stehen, kann seitens der Parteien nämlich 
nicht verzichtet werden. In einem zweiten Schritt soll somit als zweite For-
schungsfrage beantwortet werden, ob sich durch erfolgte Rechtsanpassungen im 
GmbHG der Zweck des §  15 Abs.  3 und Abs.  4 GmbHG verändert hat und, wenn 
dies der Fall ist, inwieweit dies Einfluss auf die Qualifikation im Rahmen des 
IPR nimmt.
Sollte die vorstehend erläuterte Prüfung zu dem Ergebnis führen, dass deut-

sches Gesellschaftsrecht mit der dort normierten „notariellen Beurkundung“ zur 
Anwendung kommt, ist auf einer nachfolgenden Stufe noch zu ermitteln, ob die-

28  Gesetz zur Modernisierung des GmbH-Rechts und zur Bekämpfung von Missbräuchen 
vom 23.  Oktober 2008 (BGBl. 2008 I S.  2026).

29  So bspw.: Artikel 1 Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie, zur 
Ausführung der EU-Geldtransferverordnung und zur Neuorganisation der Zentralstelle für Fi-
nanztransaktionsuntersuchungen vom 23.  Juni 2017 (BGBl. 2017 I S.  1822); Artikel 1 Gesetz 
zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie vom 12.  Dezem-
ber 2019 (BGBl. 2019 I S.  2602).

30  Richtlinie (EU) 2018/843 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30.  Mai 2018 
zur Änderung der Richtlinie (EU) 2015/849 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems 
zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung und zur Änderung der Richt
linien 2009/138/EG und 2013/36/EU v. 19.  Juni 2018, ABl. der Europäischen Union 2018, 
L 156/43.

31  Kähler, Begriff und Rechtfertigung abdingbaren Rechts, S.  275.
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se „notarielle Beurkundung“ nur durch einen deutschen Notar erfolgen kann. 
Alternativ bestünde auch die Möglichkeit, eine äquivalente Beurkundungsperson 
im Ausland aufzusuchen.32 Man spricht in diesem Schritt von der sogenannten 
Substitution, da ein Tatbestandsmerkmal deutschen Rechts im Ausland erfüllt 
werden soll.33 Diese Problemstellung soll die dritte Forschungsfrage der Arbeit 
darstellen.

Schlussendlich sollen noch mögliche sinnvolle zukünftige Rechtsanpassungen 
entwickelt werden, um den rechtlichen Problempunkt besser zu erfassen und das 
Recht an dieser Stelle zielorientiert fortzubilden. Die abschließende vierte For-
schungsfrage besteht somit in der Ermittlung einer möglichen lex ferenda.
Der Schwerpunkt dieser Forschungsarbeit wird dabei aus der Sicht der Praxis 

und deren unterschiedlichen Akteuren erfolgen. Das Ergebnis soll eine hand
habbare und praxisgerechte Lösung im Umgang mit Auslandsbeurkundungen 
darstellen. Auch die gefundenen Ergebnisse hinsichtlich einer lex ferenda sollen 
sich an den Bedürfnissen der Rechtspraxis ausrichten.
Klargestellt wird an dieser Stelle, dass die vorliegende Arbeit sich nicht mit 

dem Fall auseinandersetzt, dass in Deutschland Geschäftsanteile einer Gesell-
schaft ausländischen Rechts verkauft und übertragen werden. 

32  Reichert/Weller in: MüKo-GmbHG, 4.  Auflage, Band 1, §  15, Rn.  144.
33  H. Koch/Magnus/Winkler von Mohrenfels, IPR und Rechtsvergleichung, 4.  Auflage, §  1, 

Rn.  50.



§  3. Gang der Untersuchung

Die Abhandlung wird sich zunächst in ihrem ersten Kapitel mit den Grundprin-
zipien der GmbH und dem Anwendungsbereich von §  15 Abs.  3 und Abs.  4 
GmbHG befassen. Dabei wird anhand der britischen limited und der schweizeri-
schen GmbH auch überblicksartig aufgezeigt, wie sich die Abtretung von Ge-
schäftsanteilen an diesen Gesellschaften vollzieht. Im weiteren Verlauf soll auch 
ein Blick auf den historischen Hintergrund und die Ratio von §  15 Abs.  3 und 
Abs.  4 GmbHG geworfen werden. Zudem soll ein kurzer Überblick über wesent-
liche Änderungen des GmbHG, mit einem Schwerpunkt auf das MoMiG, gege-
ben werden und darüber, ob sich daraus der Zweck der Vorschrift geändert hat. 
Die dadurch gefundenen Erkenntnisse sind essentieller Bestandteil für die Argu-
mentation im Rahmen der später erfolgenden Qualifikation der Norm. Aus die-
sem Grund wird hier bereits die zweite Forschungsfrage teilweise behandelt.

Im zweiten Kapitel soll zum besseren Verständnis der Argumente die register-
gerichtliche Kompetenz bei Geschäftsanteilsabtretungen erklärt werden. Auch 
diese nimmt Einfluss auf die nachfolgende Argumentation.
Der Hauptteil der Arbeit wird sich in Kapitel drei mit der Qualifikation von 

§  15 Abs.  3 GmbHG befassen und in Kombination mit Kapitel vier die erste For-
schungsfrage bearbeiten. Hierbei sollen die bestehenden Ansichten erläutert und 
bewertet werden. Eine in Rechtsprechung und Literatur vertretene Ansicht sieht 
in der Norm eine Formvorschrift und bringt daher Art.  11 EGBGB zur Anwen-
dung, während die Gegenansicht eine materiell-rechtliche Regelung erkennt, 
auch wenn die Umsetzung im deutschen Rechtssystem durch die Form des 
Rechtsgeschäftes stattfindet. Dadurch wäre die Anwendung von Art.  11 EGBGB 
ausgeschlossen und es müsste bei Anwendung des deutschen Rechts als Gesell-
schaftsstatut stets eine notarielle Urkunde aufgenommen werden. 

Im darauffolgenden Kapitel vier wird §  15 Abs.  4 GmbHG qualifiziert. Dies 
erfolgt im Anschluss an §  15 Abs.  3 GmbHG, da für den Rechtserwerb die Abtre-
tung das entscheidende Momentum ist. Die vorangegangene Argumentation ist 
hier teilweise übertragbar. Weil aber die schuldrechtliche Ebene betroffen ist, 
muss eine detaillierte Auseinandersetzung mit der Rom  I-VO erfolgen. Es liegt 
in diesem Bereich also ein europäischer Rechtsetzungsakt vor.

Kapitel fünf beschäftigt sich mit der Substitutionsmöglichkeit der notariellen 
Form. Hierbei soll ein Ergebnis gefunden werden, ob die notarielle Beurkundung 
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in diesem Fall der Substitution überhaupt zugänglich ist und bejahendenfalls un-
ter welchen Voraussetzungen. In diesem Zusammenhang werden die Prinzipien 
des deutschen Beurkundungsrechts aufgezeigt und anschließend analysiert, wie 
sich diese auf eine Substituierbarkeit im Rahmen von §  15 Abs.  3 und Abs.  4 
GmbHG auswirken. Hierdurch soll die dritte Forschungsfrage der Arbeit beant-
wortet werden. Aufgrund der bereits erwähnten Beliebtheit von Auslandsbeur-
kundungen findet das Kapitel seinen Abschluss in einem Vergleich mit der nota-
riellen Beurkundung in der Schweiz und in der Beantwortung der Frage, ob diese 
die vorstehend gefundenen Voraussetzungen der Substitution erfüllen.
Daran anschließend wird in Kapitel sechs analysiert, ob die in Kapitel drei bis 

vier gefundenen Ergebnisse aufgrund von europäischem Primär- oder Sekundär-
recht zu korrigieren sind. Zentraler Punkt dieses Kapitels wird eine Auseinander-
setzung mit den möglicherweise tangierten Grundfreiheiten des AEUV.
Daran anschließend wird in Kapitel sieben das Ergebnis der Abhandlung ab-

schließend bewertet. Zudem werden mögliche Reformüberlegungen aufgezeigt, 
insbesondere werden auch Vorschläge für mögliche Rechtsadaptionen zur Be-
handlung der Materie gegeben und auf die vierte Forschungsfrage eingegangen 
werden. Die Abhandlung schließt mit einem Gesamtergebnis, in dem die gewon-
nenen Erkenntnisse zu den Forschungsfragen zusammengefasst werden.
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